
 
 
 
 
 
Textliche Darstellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen  
 
 
 
Zum besseren Nachvollzug der 4. Änderung des Landschaftsplanes im Teilbereich „Kas-
tanienallee Opladen“ werden die für die Änderung relevanten Textteile der Textlichen Dar-
stellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen des geltenden Landschaftsplanes in 
der Fassung der Öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung vom 13.07.1987 in kur-
siver Schriftart zitiert. 
Die Änderungen der textlichen Darstellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen des 
Landschaftsplanes sind durch unterstreichen neu gekennzeichnet. 
 
Eine Änderung der Entwicklungs- und Festsetzungskarte erfolgt nicht. 
Mittels der nachfolgend eingefügten Planskizze kann die Lage der 4. Änderung des Land-
schaftsplanes räumlich nachvollzogen werden. 
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I. PRÄAMBEL ZUR 4. ÄNDERUNG  

TEILBEREICH „Kastanienallee Opladen“: 

EINFÜGUNG EINER AUSNAHMEKLAUSEL MIT GENEHMIGUNGSVORBEHALT FÜR 
DIE DURCHFÜHRUNG DER TRADITIONSVERNSTALTUNG „BIERBÖRSE“  

Gegenstand der 4. Änderung des Landschaftsplanes ist die Einfügung einer Ausnahme-
klausel mit Genehmigungsvorbehalt zur Landschaftsschutzgebiets (LSG) -Festsetzung 
2.2-3 „Unteres Tal der Wupper“ mit dem Ziel der die Ermöglichung der Durchführung der 
Traditionsveranstaltung „Bierbörse“ unter Beachtung der notwendigen Vorgaben des 
Landschaftsschutzes. Die Ausnahmeklausel mit Genehmigungsvorbehalt umfasst ledig-
lich die Ermöglichung der Durchführung der Traditionsveranstaltung „Bierbörse“. Im Übri-
gen gelten weiterhin die allgemeinen Verbote zu Landschaftsschutzgebieten. 

 

Rechtsgrundlage 

Die Änderung des Landschaftsplanes beruht auf folgenden Vorschriften: 

- Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist 

- Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW (früher Landschaftsgesetz – LG) 
i.d.F.d.B. vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), neu gefasst durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934), in Kraft getreten am 25. Novem-
ber 2016 und am 1. Januar 2018 zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560), in Kraft getreten am 18. Mai 2021; Gesetz vom 1. 
Februar 2022 (GV. NRW. S. 139), in Kraft getreten am 19. Februar 2022 vorbehalt-
lich der Regelung des Artikels 2 zu § 34 Absatz 4, die am 19. August 2022 in Kraft 
tritt. 

- Verordnung zur Durchführung des Landschaftsgesetzes vom 22.10.1986 (GV. NRW. 
S. 683), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. 
NRW. S. 122), in Kraft getreten am 19. Februar 2022 

- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW i.d.F.d.B. vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
25. März 2022 (GV. NRW. S. 412), in Kraft getreten am 15. April 2022; Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. Ap-
ril (Nummer 13 und 14 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft). 

- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Be-
kanntmachungsverordnung) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516 / SGV.) zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Kraft getre-
ten am 21. November 2015 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20217&vd_back=N122&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20217&vd_back=N122&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15317&vd_back=N741&sg=0&menu=0
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Da die Grundzüge der Planung des Landschaftsplanes nicht berührt werden, wird die 
4. Änderung des Landschaftsplanes in der Verfahrensart einer vereinfachten Änderung 
des Landschaftsplanes nach § 20 Abs. 2 LNatSchG NRW durchgeführt. 

 

Planbestandteile 

Die 4. Änderung dieses Landschaftsplanes besteht aus 

- den textlichen Festsetzungen nebst Erläuterungsbericht (Textteil) 

 

Räumlicher Geltungsbereich 

Die 4. Änderung des Landschaftsplanes der Stadt Leverkusen Teilbereich „Kasta-
nienallee Opladen“ bezieht sich ausschließlich auf den grob umschriebenen Bereich der 
Kastanienallee zwischen der Düsseldorfer Str. und Bonner Str. Der ca. 100 m lange nach 
Süden abknickende Bereich der Kastanienallee zwischen dem Wupperufer und der Bon-
ner Str. befindet sich außerhalb des Geltungsbereich des LSG 2.2-3 „Unteres Tal der 
Wupper“. Betroffen sind die in Gänze oder in Teilbereichen im Geltungsbereich des 
Landschaftsschutzgebietes 2.2-3 „Unteres Tal der Wupper“ befindlichen bzw. die mit den 
Bäumen der Kastanienallee bewachsenen Flurstücke der Gemarkung Opladen Flur 19 
Flurstücke 108, 123, 126 und 127, bzw. Flur 23, Flurstücke 105 und 136.  

Hinweis: Der Freiraumbereich zwischen dem nach Süden abknickenden Bereich der 
Kastanienallee und der Raul-Wallenberg-Str. befindet sich innerhalb des Geltungsbe-
reich des Landschaftsplanes aber außerhalb einer Schutzgebietsfestsetzung. 
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Hinweis: Der Freiraumbereich zwischen dem nach Süden abknickenden Bereich der 
Kastanienallee und der Bebauung „Schusterinsel“ bzw. der Bonner Str. befindet sich au-
ßerhalb des Geltungsbereiches des Landschaftsplanes.
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II. VERFAHRENSABLAUF 

Für die Erarbeitung des Planentwurfes 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Fachbereich Stadtplanung 

 

Am __.__.2022 hat der Rat die Aufstellung die 4. Änderung des Landschaftsplanes gem. 
§ 14 LNatSchG NRW beschlossen. 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister i.V. Beigeordneter 

 

Den von dieser Änderung des Landschaftsplanes betroffenen Eigentümern und Trägern 
öffentlicher Belange wurde mit Schreiben vom __.__.2022 in der Zeit vom __.__2022 bis 
__.__.2023 gemäß § 20 Abs. LNatSchG NRW Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
Die Beteiligung des Naturschutzbeirats erfolgte am __.__.2023. 

 Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister i. V. Beigeordneter 
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Der Rat hat in seiner Sitzung am __.__.2022 die Stellungnahmen der von der 3. Ände-
rung des Landschaftsplanes betroffenen Eigentümern und Trägern öffentlicher Belange 
geprüft. 

Der Rat hat in seiner Sitzung am __.__.2022 die 3. Änderung Teilbereich Landschafts- 
und Naturschutz des Landschaftsplanes gem. § 7 Abs. 3 LNatSchG NRW i.V.m. § 7 (1) 
GO NRW mit Erläuterung als Satzung beschlossen. 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister 

 

Die Satzung über die 4. Änderung Teilbereich „Kastanienallee Opladen“ bestehend aus 
den textlichen Darstellungen nebst Erläuterungsbericht, wird hiermit ausgefertigt. 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister 

 

Die 4. Änderung Teilbereich „Kastanienallee Opladen“ ist gem. § 19 LNatSchG NRW am 
__.__.2023 ortsüblich bekannt gemacht worden. 

Leverkusen, den .................... 

............................................................ 

Der Oberbürgermeister i. V. Beigeordneter 
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III TEXTLICHE DARSTELLUNGEN UND FESTSETZUNGEN SOWIE 
ERLÄUTERUNGEN 
4. Änderung Teilbereich „Kastanienallee Opladen“ 

 

Entsprechend § 80 LNatschG NRW bleiben Festsetzungen in Landschaftsplänen, die auf 
Grundlage der bisherigen Fassungen des LNatschG NRW erfolgt sind, in Kraft. 

Die textlichen Festsetzungen des geltenden Landschaftsplanes umfassen 

 die Festsetzung für die geschützten Flächen (§ 19 – 23 LG, vor Inkrafttreten des 
LNatschG NRW) (§ 23, §26, § 28 und § 29 BNatschG), nachfolgend unter Ziffer 2 

Der Erläuterungsbericht enthält ergänzende Hinweise und Erläuterungen zu den Entwick-
lungszielen und den Festsetzungen. 

Ferner enthält der Erläuterungsbericht ergänzende Angaben zur Identifizierung der Flä-
chen, für die Festsetzungen getroffen werden. 

 

Hinweis zum Geltungsbereich der Darstellungen und Festsetzungen der 4. Ände-
rung Teilbereich „Kastanienallee Opladen“: 

Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sowie Erläuterungen beziehen sich 
ausschließlich auf den Änderungsbereich.  

Darstellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen des bestehenden Land-
schaftsplanes außerhalb der 4. Änderung werden hier zum besseren Verständnis 
in Auszügen in der Fassung der Öffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung 
vom 13.07.1987 in kursiver Schriftart zitiert, diese sind nicht als Bestandteil aufge-
führt. Hier sei auf die Entwicklungs- und Festsetzungskarte sowie die textlichen 
Darstellungen und Festsetzungen des bestehenden Landschaftsplanes verwiesen. 

Alle übrigen Festsetzungen des bestehenden Landschaftsplanes bleiben unverän-
dert gültig. 

Die Entwicklungsziele im bestehenden Landschaftsplan werden nicht geändert.  
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2.2 

 

Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG) 

 

Aufgrund der §§ 19 und 21 LG in Verbindung mit § 34 Abs. 2 LG ist fest-
gesetzt: 

 

Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und 
Festsetzungskarte in ihren jeweiligen Grenzen festgesetzten Gebiete 
sind Landschaftsschutzgebiete. 

 

Schutzzwecke für die Gebiete mit den Ziffern 2.2-2 bis 2.2-5 und 2.2-7 
bis 2.2-14 gemäß § 21 Buchst. a bis c LG, mit der Ziffer 2.2-6 gemäß 
§ 21 Buchst. a und b LG. 

 

Nach § 34 Abs. 2 LG sind unter besonderer Beachtung von 
§ 1 Abs. 3 LG und nach Maßgabe der näheren Bestimmungen im Land-
schaftsplan alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebietes 
verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. 

 

Der Schutz ist nach Maßgabe der Entwicklungsziele 
für die Landschaft und insbesondere auf der Grund-
lage der bioökologischen Bewertung (s. Grundla-
genkarte II a), nach landschaftspflegerischen Krite-
rien (s. Grundlagenkarte II b) sowie mittels Merkma-
len für die Erholungsnutzung festgesetzt. 

 

 

Schutzzwecke gemäß § 21 LG: 

 

a) Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushaltes oder der Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter, 

 

b) Vielfalt, Eigenart oder Schönheit des Land-
schaftsbildes oder 
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 c) besondere Bedeutung für die Erholung. 

 

Die Möglichkeit, dass von den Verboten und Gebo-
ten der Landschaftsschutzgebiete oder grundsätz-
lich von den Regelungen des Landschaftsplans 
schlechthin Befreiungen erteilt werden können, re-
gelt § 69 LG. Vorsätzliche oder fahrlässige Ver-
stöße gegen die Verbote dieser Festsetzung kön-
nen nach § 70 (Ordnungswidrigkeit) und § 71 (Geld-
bußen) geahndet werden. 

 

Sofern sich der Landschaftsschutz auf im Flächen-
nutzungsplan dargestellte Bauflächen, Verkehrsflä-
chen etc. erstreckt, tritt der Schutz bei Verwirkli-
chung des Flächennutzungsplans durch einen Be-
bauungsplan soweit erforderlich zurück. 

 Verboten ist insbesondere: 

 

1. Bauliche Anlagen, Verkehrsanlagen mit Nebenanlagen, am Ufer o-
der auf dem Grund eines Gewässers verankerte Fischzuchtanlagen, 
Wohn- und Hausboote sowie Anlage, die der Aufsicht der Bergbe-
hörde unterliegen, zu errichten oder bestehende bauliche Anlagen 

 

 

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbun-
dene, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte An-
lagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht 
auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere 
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zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, auch wenn sie keiner Ge-
nehmigung oder Anzeige bedürfen. 

 

auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen be-
grenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ih-
rem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, über-
wiegend ortsfest benutzt zu werden. Anschüttun-
gen, Abgrabungen, Lager- und Ausstellungsplätze, 
Dauercamping- und Dauerzeltplätze sowie künstli-
che Hohlräume unterhalb der Erdoberfläche gelten 
als bauliche Anlagen. Bauliche Anlagen sind insbe-
sondere auch: 

 

a) Landungs-, Boots- und Angelstege, 

b) Sport- und Spielplätze, 

c) Zäune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen 
hergestellte Einfriedungen. 

Das Errichten bzw. Ändern baulicher Anlagen im 
Außenbereich und insbesondere im LSG ist grund-
sätzlich verboten. Die Untere Landschaftsbehörde 
kann aber auf Antrag für das Errichten oder Ändern 
von baulichen Anlagen, - hierunter fallen auch Anla-
gen, die unmittelbar dem land- oder forstwirtschaftli-
chen oder erwerbsgartenbaulichen Betrieb diene-, 
i.S. § 35 Abs. 1-3 BBauG Befreiungen erteilen, 
wenn das Vorhaben nach Standort und Gestaltung 
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der Landschaft angepasst ist. Die §§ 4 - 6 LG be-
züglich Ausgleichs- bzw. Ersatzmaßnahmen finden 
Anwendung. 

 

 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Beim Aufstellen der Verkaufsanlagen dürfen Bäume 
und Wurzeln der Bäume nicht beeinträchtigt wer-
den. Hier sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzu-
sehen. 

 2. Ober- oder unterirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Rohrlei-
tungen) sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern. 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Nur temporäre Verlegungen von Versorgungsinfra-
struktur. 

 4. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautomaten auf-
zustellen. 

Mobile, zeitweise aufgestellte Stände und Verkaufs-
buden, die im Rahmen der Direktvermarktung land-
wirtschaftlicher und gärtnerischer Produkte dienen, 
sind nicht betroffen. 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 
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Beim Aufstellen der Verkaufsanlagen dürfen Bäume 
und Wurzeln der Bäume nicht beeinträchtigt wer-
den. Hier sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzu-
sehen. 

 5. Zelte, Wohnwagen oder ähnliche, dem dauernden oder zeitweiligen 
Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen bzw. abzu-
stellen, 

Zelte aufzuschlagen und Wohnwagen aufzustellen 
sind Ordnungswidrigkeiten gemäß § 70 Abs. 2 LG. 

 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Beim Aufstellen der Verkaufsanlagen dürfen Bäume 
und Wurzeln der Bäume nicht beeinträchtigt wer-
den. Hier sind geeignete Schutzmaßnahmen vorzu-
sehen. 

 7. mit Kraftfahrzeugen außerhalb der Fahrwege, Park- oder Stellplätze 
und Hofräume zu fahren und diese dort abzustellen, 

Ordnungswidrigkeit gemäß § 70 Abs. 2 LG. Das 
Verbot, Kraftfahrzeuge zu fahren und abzustellen, 
betrifft nicht landschaftliche Fahrzeuge. 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Beim Aufstellen der Verkaufsanlagen dürfen Kraft-
fahrzeuge außerhalb der Fahrwege, Park- oder 
Stellplätze bewegt werden um die Verkaufswagen 
in Position zu bringen. Dienen Kraftfahrzeuge als 
Verkaufswagen, dürfen diese außerhalb der Fahr-
wege, Park- oder Stellplätze fahren bzw. abgestellt 
werden. Die Baumscheiben dürfen dabei nicht ohne 
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entsprechende Schutzmaßnahmen befahren wer-
den. Hier sind entsprechende Schutzmaßnahmen 
vorzusehen. 

 10. Landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände, insbesondere feste o-
der flüssige Abfallstoffe, Schutt oder Altmaterial an anderen als den 
dafür mit Genehmigung oder behördlicher Zustimmung zugelasse-
nen Plätzen wegzuwerfen, abzuladen oder zu lagern, 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Durch ein Abfallkonzept ist sicherzustellen, dass 
keine landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände 
abgelagert werden. Dies gilt auch für ein Umfeld 
von 100 m um das Veranstaltungsgelände. 

 

 11. Haus-, Gewerbe-, Straßen-, Industrieabwässer, Gülle, Silageabwäs-
ser oder andere, gewässerverschmutzende oder das Gewässer in 
der Qualität vermindernde Stoffe, z.B. Düngemittel, einzuleiten oder 
oberflächlich abzuleiten 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Durch ein Abfallkonzept ist sicherzustellen, dass 
keine gewässerverschmutzenden oder das Gewäs-
ser in der Qualität vermindernden Stoffe eingeleitet 
werden. Dies gilt auch für ein Umfeld von 1 km um 
das Veranstaltungsgelände. 

 

 12. wildlebende Tiere zu fangen oder zu töten, ihnen nachzustellen, sie 
zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Maßnahmen oder Vor-
richtungen durchzuführen bzw. anzubringen sowie Raupen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut- und Wohnstätten zu entfernen 
oder zu beschädigen, 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: Durch ein regelmä-
ßiges Monitoring ist zu ermitteln, welche Arten 
durch die Bierbörse betroffen sind und welche Maß-
nahmen zum Schutz dieser nötig sind. 

 

 13. Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Einzelbäume, Baumgruppen oder -
reihen gänzlich oder teilweise zu beseitigen oder zu beschädigen, 

Als Beschädigung gilt auch das Beschädigen des 
Wurzelwerkes oder der Rinde, das Ausasten oder 
das Abbrechen von Zweigen.  

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 
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Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass die Notdurft nur an den dafür vorgesehenen 
Einrichtungen versehen wird. (Wildpinkler). 

 

Af, Bdef, Ccd, 
Dc 

2.2-3 

Landschaftsschutzgebiet „Unteres Tal der Wupper“ 

 

Schutzzweck gemäß § 21 Buchst. a bis c LG NW  

 

Vielfältig strukturiertes Tal der Wupper mit z.T. na-
türlich überfluteten Auenwiesen und Auwaldresten 
im Bereich der Wupperschleife und des Pescher 
Busches. An den Talhängen stocken noch überwie-
gend naturnahe Hangwälder. Bei Rheindorf und Op-
laden ist die Wupper eingedeicht und liegt innerhalb 
von Grünzonen. 

 

Das Schutzgebiet umfasst neben dem Tal der Wup-
per auch Teilflächen der Hochebene bei Imbach, 
schließt den Friedhof bei Reuschenberg mit dem 
hervorragenden alten Baumbestand sowie die Ter-
rassenkante südlich von Mehlbruch mit ein. 

 

Die ökologisch besonders wertvollen Gebiete in der 
Wupperschleife, am Wupperprallhang zwischen Im-
bach und Neuenkamp sowie die Seitentäler der 
Wupper (Henkensiepen und Hüscheider Bachtal) 
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sind als Naturschutzgebiete unter den Ziffern 2.1-2 
und 2.1-3 festgesetzt. 

 Ausnahmen können auf Antrag erteilt werden für: 

die der Durchführung der Traditionsveranstaltung „Bierbörse“ die-
nenden Tätigkeiten und Arbeiten, sofern nur geringfügige und 
nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft verursacht 
und keine Gehölze oder sonstige Biotopstrukturen beschädigt 
werden. Die Belange des Natur-, Landschafts- und Artenschutzes 
sind zu beachten. 
 
In den Antragsunterlagen für die Durchführung der Veranstaltung 
sind Vermeidungsmaßnahmen bei möglichen temporären Beein-
trächtigungen aufzuzeigen. 

 

 

Die 4. Änderung des Landschaftsplanes der Stadt 
Leverkusen Teilbereich „Kastanienallee Opladen“ 
bezieht sich ausschließlich auf den grob umschrie-
benen Bereich der Kastanienallee zwischen der 
Düsseldorfer Str. und Bonner Str. Betroffen sind die 
in Gänze oder in Teilbereichen im Geltungsbereich 
des Landschaftsschutzgebietes 2.2-3 „Unteres Tal 
der Wupper“ befindlichen Flurstücke der Gemar-
kung Opladen Flur 19 Flurstücke 108, 123, 126 und 
127, bzw. Flur 23, Flurstücke 105 und 136. (siehe 
nachfolgende Planskizze) 
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(Tätigkeiten und Arbeiten zur Durchführung der Tra-
ditionsveranstaltung „Bierbörse“ sind beispielsweise 
das Aufstellen von Verkaufswagen, Verkaufsstän-
den oder Ähnlichem, das Aufstellen von Biertischen 
und Bierbänken, Rangieren der Verkaufswagen, 
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Beleuchtung, Beschallung und Absperren des Ver-
anstaltungsgeländes. Detaillierte Beschreibungen 
sind in den Antragsunterlagen anzugeben.) 

2.3 Naturdenkmale (§ 22 LG) 

 

Aufgrund der §§ 19 und 22 LG in Verbindung mit dem § 34 Abs .3 LG ist 
festgesetzt: 

 

Die im Folgenden näher bezeichneten und in der Entwicklungs- und 
Festsetzungskarte in ihrer Lage festgesetzten Einzelschöpfungen der 
Natur sind Naturdenkmale. 

 

Schutzzweck für alle Naturdenkmale gemäß § 22 Buchst. b LG 

 

zusätzlicher Schutzzweck für die Naturdenkmale mit den Ziffern 2.3-36 
und 2.3-40 

gemäß § 22 Buchst. a LG 

Der Festsetzung als Naturdenkmal liegt in der Re-
gel die Bewertung als hervorragende Baumgruppe, 
-reihe, Allee bzw. hervorragender Einzelbaum, 
Tümpel oder dgl. zugrunde oder die Bewertung als 
schutzwürdiges Gebiet (vgl. Grundlagenkarten II b). 

 

 

 

 

Schutzzweck gemäß § 22 LG: 

a) wissenschaftliche, naturgeschichtliche, landes-
kundliche oder erdgeschichtliche Gründe 

 oder 

b) Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. 

Die Möglichkeit, dass von den Verboten und Gebo-
ten der Naturschutzdenkmale oder grundsätzlich 
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Nach § 34 Abs. 3 LG sind die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie 
alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung 
oder nachhaltigen Störung eines Naturdenkmals oder seiner geschütz-
ten Umgebung führen können, nach Maßgabe näherer Bestimmungen 
im Landschaftsplan verboten: 

von den Regelungen des Landschaftsplans 
schlechthin Befreiung erteilt werden können, regelt 
§ 69 LG. 

 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen die 
Verbote dieser Festsetzung können nach § 70 (Ord-
nungswidrigkeiten) und § 71 (Geldbußen) geahndet 
werden. 

 

 1. Bauliche Anlagen, Verkehrsanlagen mit Nebenanlagen, am Ufer 
oder auf dem Grund eines Gewässers verankerte Fischzuchtanla-
gen, Wohn- und Hausboote sowie Anlagen, die der Aufsicht der 
Bergbehörde unterliegen, zu errichten oder bestehende bauliche 
Anlagen zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, 

auch wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige bedürfen 

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbun-
dene, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte An-
lagen. Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht 
auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere 
auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen be-
grenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ih-
rem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, über-
wiegend ortsfest benutzt zu werden. 

 

Anschüttungen, Abgrabungen, Lager- und Ausstel-
lungsplätze, Dauercamping- und Dauerzeltplätze 
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sowie künstliche Hohlräume unterhalb der Erdober-
fläche gelten als bauliche Anlagen. Bauliche Anla-
gen sind insbesondere auch: 

 

a) Landungs-, Boots- und Angelstege, 

 

b) Sport- und Spielplätze, 

 

c) Zäune und andere aus Baustoffen oder Bautei-
len hergestellte Einfriedungen. 

 

 2. Ober- oder unterirdische Versorgungsleitungen (Frei- oder Rohrlei-
tungen) sowie Drainagen zu bauen oder zu ändern 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Nur temporäre Verlegungen von Versorgungsinfra-
struktur. 

 4. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenautomaten auf-
zustellen, 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Beim Aufstellen der Verkaufsanlagen dürfen Bäume 
und Wurzeln der Bäume nicht beeinträchtigt wer-
den. Hier sind entsprechende Schutzmaßnahmen 
vorzusehen. 
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 5. Zelte, Wohnwagen oder ähnliche, dem dauernden oder zeitweiligen 
Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen bzw. abzu-
stellen, 

Zelte aufzuschlagen und Wohnwagen aufzustellen 
sind Ordnungswidrigkeiten gemäß § 70 Abs. 2 LG. 

 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Beim Aufstellen der Verkaufsanlagen dürfen Bäume 
und Wurzeln der Bäume nicht beeinträchtigt wer-
den. Hier sind entsprechende Schutzmaßnahmen 
vorzusehen. 

 7. mit Kraftfahrzeugen außerhalb der Fahrwege, Park- oder Stellplätze 
und Hofräume zu fahren und diese dort abzustellen, 

Ordnungswidrigkeit gemäß § 70 Abs. 2 LG 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Beim Aufstellen der Verkaufsanlagen dürfen Kraft-
fahrzeuge außerhalb der Fahrwege, Park- oder 
Stellplätze bewegt werden um die Verkaufswagen 
in Position zu bringen. Dienen Kraftfahrzeuge als 
Verkaufswagen dürfen diese außerhalb der Fahr-
wege, Park- oder Stellplätze fahren bzw. abgestellt 
werden. Die Baumscheiben der Bäume dürfen da-
bei nicht ohne entsprechende Schutzmaßnahmen 
befahren werden. Hier sind entsprechende Schutz-
maßnahmen vorzusehen. 

 10. Landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände, insbesondere feste o-
der flüssige Abfallstoffe, Schutt oder Altmaterial an anderen als den 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 
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dafür mit Genehmigung oder behördlicher Zustimmung zugelasse-
nen Plätzen wegzuwerfen, abzuladen oder zu lagern, 

Durch ein Abfallkonzept ist sicherzustellen, dass 
keine landschaftsfremde Stoffe oder Gegenstände 
abgelagert werden. Dies gilt auch für ein Umfeld 
von 100 m um das Veranstaltungsgelände. 

 12. wildlebende Tiere zu fangen oder zu töten, ihnen nachzustellen, sie 
zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Maßnahmen oder Vor-
richtungen durchzuführen bzw. anzubringen sowie Raupen, Larven, 
Eier oder Nester oder sonstige Brut- und Wohnstätten zu entfernen 
oder zu beschädigen. 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Durch ein regelmäßiges Monitoring ist zu ermitteln, 
welche Arten durch die Bierbörse betroffen sind und 
welche Maßnahmen zum Schutz dieser nötig sind. 

 13. Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Einzelbäume, Baumgruppen o-
der -reihen gänzlich oder teilweise zu beseitigen oder zu beschädigen 

Als Beschädigung gilt auch das Beschädigen des 
Wurzelwerks oder der Rinde, das Ausasten oder 
das Abbrechen von Zweigen. 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass die Notdurft nur an den dafür vorgesehenen 
Einrichtungen versehen wird. (Wildpinkler). 

Es sind Maßnahmen zum oberirdischen Baum-
schutz sowie zum Schutz des Wurzelwerks an Bäu-
men auf dem Veranstaltungsgelände anzubringen. 

 

 

 Über die vorgenannten Verbote hinaus ist zusätzlich insbesondere ver-
boten für 
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 I. Naturdenkmale wie Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen, 
Alleen, Gehölzgruppen oder -streifen, Hecken, Wäldchen und derglei-
chen 

 

 16. Quellen oder Gewässerränder einschließlich des Bewuchses zu be-
schädigen oder auf andere Art zu beeinträchtigen 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass die Notdurft nur an den dafür vorgesehenen 
Einrichtungen versehen wird. (Wildpinkler).  

 17. die Fläche unter der Baumkrone (Kronenbereich) bzw. im Traufbe-
reich oder Teile davon mit Asphalt, Beton oder einer anderen was-
serundurchlässigen Decke zu befestigen sowie den Boden im Kro-
nen-/Traufbereich zu verdichten, 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Zum Schutz der Bäume und des Wurzelwerkes sind 
außerdem geeignete Schutzmaßnahmen sowie ein 
oberirdischer Baumschutz vorzusehen. 

 20. an bzw. in unmittelbarer Nähe des Naturdenkmals Feuer zu ma-
chen, 

 

 21. das Wurzelwerk oder die Rinde zu beschädigen, Bäume aufzuasten 
oder Zweige abzubrechen, 

Ausnahmeklausel für Bierbörse: 

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, 
dass die Notdurft nur an den dafür vorgesehenen 
Einrichtungen versehen wird. (Wildpinkler). 

Zum Schutz der Bäume und des Wurzelwerkes sind 
außerdem geeignete Schutzmaßnahmen sowie ein 
oberirdischer Baumschutz vorzusehen. 

   

BdCd  

Kastanienallee (ca. 100 Exemplare) 
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2.3-3 

 

entlang der Wupper zwischen der Düsseldorfer 
Straße und der Bonner Straße 

 

 Ausnahmen können auf Antrag erteilt werden für: 

- die der Durchführung der Traditionsveranstaltung „Bierbörse“ 
dienenden Tätigkeiten und Arbeiten, sofern nur geringfügige 
und nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft verur-
sacht und keine Beschädigungen, Beeinträchtigungen, Verän-
derungen oder Beseitigungen des Naturdenkmals verursacht 
werden. Die Belange des Natur-, Landschafts- und Arten-
schutzes sind zu beachten.  
 
In den Antragsunterlagen sind konkrete Vermeidungsmaßnah-
men bei möglichen temporären Beeinträchtigungen darzustel-
len. 

Die 4. Änderung des Landschaftsplanes der Stadt 
Leverkusen Teilbereich „Kastanienallee Opladen“ 
bezieht sich ausschließlich auf den grob umschrie-
benen Bereich der Kastanienallee zwischen der 
Düsseldorfer Str. und Bonner Str. 

(siehe nachfolgende Planskizze) 
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(Tätigkeiten und Arbeiten zur Durchführung der Tra-
ditionsveranstaltung „Bierbörse“ sind beispielsweise 
das Aufstellen von Verkaufswagen, Verkaufsstän-
den oder Ähnlichem, das Aufstellen von Biertischen 
und Bierbänken, Rangieren der Verkaufswagen, 
Beleuchtung, Beschallung und Absperren des Ver-
anstaltungsgeländes. Detaillierte Beschreibungen 
sind in den Antragsunterlagen anzugeben.) 
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